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Zusatzversorgungskasse

Saarbrücken, 16. März 2001

Sehr geehrte Damen und Herren,

wir informieren Sie über 

1. Grenzwerte für die Umlagezahlungen nach
1.1 § 29 Abs. 4 und
1.2 § 29 Abs. 7 Satz 4 ZVKS

2. Vordrucke der Zusatzversorgungskasse 

3. Erhöhung der Bemessungsgrundlage 
für Fälle
- Beurlaubung mit Sonderzahlung (§ 43b Abs. 4 ZVKS)
und Fälle nach der sog.
- Konzernklausel (§ 26 Abs. 1 Satz 4)

4. RZVK im Internet

Zu 1.: Grenzwerte für die Umlagezahlungen

1.1 Vergütungsgruppe I BAT

Der Monatsgrenzwert  für die zusätzliche Umlage nach § 29 Abs. 4 ZVKS (VergGr. I
BAT - VKA - ) beträgt
- für die Zeit vom 01.01. bis 31.08.2001 10.422,84 DM
- ab 1. September 2001 10.673,00 DM

(im Monat der Zahlung der Zuwendung 19.830,44 DM).
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1.2 Höchstgrenze Besoldungsgruppe B 11

Der monatliche Höchstbetrag für die Bemessung der Umlage nach § 29 Abs. 7 Satz
4 ZVKS (Bes.Gr. B 11) beträgt

- für das Jahr 2001 19.652,97 DM
(im Monat der Zahlung der Zuwendung 37.299,38 DM).

Bitte beachten Sie, dass die Einmalzahlung in Höhe von 400,00 DM für die Mo-
nate April bis Juli 2000 kein zusatzversorgungspflichtiges Entgelt ist.

Zu 2.: Vordrucke der Zusatzversorgungskasse

Ihnen wurde mit dem Anschreiben zur ZVK-Jahresmeldung für das Jahr 2000 der
neue Vordruck „Meldung zur Zusatzversicherung“ zur Verfügung gestellt. 

Ich bitte Sie, darauf zu achten, dass künftig nur noch dieser Vordruck verwendet
wird.

Zu 3.: Erhöhung der Bemessungsgrundlage 
für Fälle
- Beurlaubung mit Sonderzahlung (§ 43b Abs. 4 ZVKS)

und Fälle nach der sog.
- Konzernklausel (§ 26 Abs. 1 Satz 4)

Die gesamtversorgungsfähigen Entgelte der o.a. Versicherten sind gem. § 56 Abs. 1
Satz 1 ZVKS ab 01.01.2001 um 1,67 % (unter Beachtung der eingefrorenen Weih-
nachszuwendung) zu erhöhen.

Zu 4.: RZVK im Internet

Die Homepage der RZVK des Saarlandes im Internet steht jetzt zur Verfügung.
Die Adresse lautet: www.rzvk-saar.de
Zukünftig möchten wir das Online-Angebot insbesondere im Hinblick auf unsere
Kunden ausweiten. Für Kritik und Anregungen wenden Sie sich bitte an Herrn Karst,
Tel. 06 81 / 4 00 03 – 18 oder per E-Mail: karst@rzvk-saar.de.

Mit freundlichen Grüßen

Sieger
Direktor
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